
 
 

 

Anleitung zum Online-Antrag auf Service-BW: 
 

Antrag auf Erteilung einer Einfuhrgenehmigung  
 
  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unsere Anträge auf Erteilung einer Einfuhrgenehmigung stehen inzwischen online auf 

http://www.service-bw.de zur Verfügung.  

 

Wir möchten Ihnen mit dieser Anleitung einen Überblick über die wesentlichen Schritte zur 

Antragsstellung geben. Weitergehende Informationen zu service-bw haben wir ganz unten für Sie 

zusammengestellt. 

 

Um einen Online-Antrag stellen zu können, sind folgende Schritte erforderlich: 

 

1. Service-Konto einrichten 

 

Das kostenfreie Service-Konto können Sie auf http://www.service-bw.de eröffnen.  

Sofern Sie nicht als Privatperson agieren, können Sie auch die Adresse Ihrer Organisation eingeben. 

 

 

 

 

 

Nachdem Sie alle notwendigen Schritte durchgeführt haben, melden Sie sich an. 

 

Bei Bedarf können Sie für bestimmte Rechtsformen (Firmen, Vereine) ein Organisationskonto eröffnen. 

Der Vorteil des Organisationskontos: Sie selbst können die Mitglieder des Organisationskontos 

verwalten. Damit können mehrere Personen Zugriff auf das Konto erhalten. Voraussetzung für das 

Organisationskonto ist, dass Sie zuvor ein persönliches Konto eingerichtet haben. 

 

 

http://www.service-bw.de/
http://www.service-bw.de/
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Hier können Sie die Mitglieder verwalten: 
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2. Antrag stellen 

 

Geben Sie im Suchfeld die Leistung ein: „Einfuhrgenehmigung beantragen“ und wählen Sie 

diese aus. 

 

 
 

 

Im nächsten Schritt müssen Sie den Ort eingeben (PLZ oder Ortsname), z. B. „Freiburg im Breisgau“. 

 

Nachdem Sie den Ort eingegeben haben, erscheint der Online-Antrag. Klicken Sie auf das blaue Feld 

„Antrag auf Erteilung einer Einfuhrgenehmigung“, um den Antrag zu öffnen. 
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So sieht der Online-Antrag aus: 

 

 

Das Programm leitet Sie Schritt für Schritt durch die zwingend anzugebenden Daten hindurch. 

Teilweise gibt es optionale Felder, die je nach Angabe zusätzlich ausgefüllt werden können/müssen.  

 

Der Antrag kann nur abgeschlossen und versendet werden, sofern alle erforderlichen Angaben erfolgt 

sind.   

 

 

Weitere Informationen zu www.service-bw.de erhalten Sie hier: 

 

Datenschutz:            Datenschutzerklärung service-bw - Serviceportal Baden-Württemberg  

 

Informationsseite:  Informationsseite zu service-bw - Serviceportal Baden-Württemberg 

 

Internet: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/  

 

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer Internetseite unter: 

Datenschutzerklärung zur Verwaltungstätigkeit der Regierungspräsidien. 

 

 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 

Referat 35 - Veterinärwesen, Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Lebensmittelüberwachung 

- Tiergesundheit - 

Bertoldstraße 43 

79098 Freiburg i. Br. 

E-Mail: Abteilung3@rpf.bwl.de 
 

http://www.service-bw.de/
https://www.service-bw.de/datenschutzerklaerung
https://www.service-bw.de/zufi/cms/informationsseite-zu-service-bw
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/A-01.pdf

